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An alle 

Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr ist nun bereits 3 Wochen alt. Leider stellen wir fest, dass noch nicht alle 

Schülerinnen und Schüler ein Schülerticket beantragt haben, um kostenlos die Schülerbeförderung 

in den Buslinien zu nutzen. 

Wir möchten Sie hiermit über eine wichtige Regelung zur Schülerbeförderung informieren.  

Ab Montag, dem 26. August 2024 ist es erforderlich, dass jedes Schulkind im Bus ein 

gültiges Ticket vorweisen kann. 

Wir bitten Sie, sicherzustellen, dass Ihr Kind im Besitz eines gültigen Tickets ist oder gegen 

Bezahlung einen Fahrschein kauft. Eine Mitnahme ohne Ticket/Fahrschein kann aus rechtlichen 

Gründen nicht erfolgen, denn gemäß § 6 der Beförderungsbedingungen müssen die Fahrgäste 

sich mit einem gültigen Ticket oder Fahrschein ausweisen. 

Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sind in der Verantwortung, für ihr Kind einen 

Fahrschein oder das Deutschlandticket zu erwerben; es findet ab dem 26. August keine 

kostenlose Beförderung mehr statt.  

Das heißt auch, dass Ihre Kinder mit dem Bus nicht mitgenommen werden. Nach Auskunft 

des Schulverwaltungs- und Kulturamtes sind Sie somit selbst verantwortlich, dass Ihr Kind 

die Schule erreicht, da Schulpflicht besteht.  

Mit diesem Schreiben entfällt die Möglichkeit sich darüber zu beschweren, dass Ihr Kind nicht 

mitbefördert worden ist.  

Eine Beantragung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler können Sie, soweit noch 

nicht geschehen, unter www.stendalbus.de vornehmen. Aktuell ist eine Beantragung ab dem 

Monat „Oktober“ bis zum 15. September 2024 möglich. Das Deutschlandticket erhalten Sie 

dann auf dem Postweg.  

In Absprache mit dem Schulverwaltungs- und Kulturamt können Sie sich die notwendigen 

Aufwendungen für den Fahrscheinkauf, bis zur Vorlage des Tickets, vom Landkreis erstatten 

lassen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Bedeutung eines gültigen Tickets und stellen Sie sicher, 

dass es dieses immer vorweisen kann! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre stendalbus GmbH 

http://www.stendalbus.de/

